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Nr.12,l11 

BEKANNT

MACHUNG 


Melderegisterauskunft in besonderen Fällen 

§ 35 Abs. 1 bis 4 des Meldegesetzes NRW In der Fassung vom 16. September 1997 (GV. I\lW. 
S. 332, 386) zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 263) 

hat folgenden Wortlaut: 


11 (1) Die Meldebehörde darf Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im 
Zusammenhang mit Parlaments- und Kommunalwahlen oder unmittelbaren Wahlen von Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeistern sowie Landrätinnen und Landräten in den sechs der Wahl vorangehenden Monaten 
Auskunft aus dem Melderegister über die in § 34 Abs.1 Satz 1 Meldegesetz bezeichneten Daten, nämlich 
(Vor- und Familiennamen, Doktorgrad und Anschriften) von Gruppen von Wahlberechtigten erteilen, für 
deren Zusammensetzung das Lebensalter der Betroffenen bestimmend ist. Die Auskunft ist auf zwei 
Gruppen zu beschränken, die ihrerseits nicht mehr als zehn Geburtsjahrgänge umfassen dürfen. Die 
Geburtstage der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. Der Empfänger hat die Daten 
spätestens einen Monat nach der Wahl zu löschen und hierzu erforderlichenfalls die Datenträger zu 
vernichten; er hat mit dem Auskunftsersuchen eine entsprechende schriftliche Verpflichtungserklärung 
abzugeben. 

(2) Im Zusammenhang mit Volksbegehren und Volksentscheiden sowie mit Bürgerentscheiden dürfen 
Auskünfte nach Maßgabe des Absatzes 1 den Antragstellern und Parteien erteilt werden. Die Auskünfte 
dürfen bei Volksbegehren vom Tag der Veröffentlichung der Zulassung der Listenauslegung bis zum Ablauf 
der Eintragungs- oder Nachfrist und bei Volksentscheiden vom Tage der Veröffentlichung des 
Abstimmungstages bis zum Tag vor dem Abstimmungstag gegeben werden. Bei Bürgerentscheiden dürfen 
die Auskünfte vom Tag der Entscheidung, nach der einem zulässigen Volksbegehren nicht entsprochen wird, 
bis zum Tag vor dem Abstimmungstag gegeben werden. 

(3) Die Meldebehörde darf Mitgliedern parlamentarischer und kommunaler Vertretungskörperschaften sowie 
Presse und Rundfunk eine Melderegisterauskunft über Alters- und Ehejubiläen von Einwohnern/innen nach 
deren Einwilligung erteilen. Die Auskunft darf nur die in § 34 Abs. 1 Satz 1 genannten Daten des 
Betroffenen sowie Tag und Art des Jubiläums umfassen. 

(4) Zum Zweck der Veröffentlichung in gedruckten Adressbüchern darf Adressbuchverlagen Auskunft über 
1. Vor- und Familienname 
2. Doktor-Grad und 
3. Anschriften 

sämtlicher Einwohner erteilt werden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die Übermittlung der 
Daten ist nur zulässig, sofern die Betroffenen zuvor schriftlich eingewilligt haben. Eine 
Verknüpfung dieser Daten mit anderen personenbezogenen Daten ist unzulässig. 

Cl 
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~ (5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht, soweit eine Übermittlungssperre besteht. Bei Melderegisterauskünften 
CI! 
E nach den Absätzen 1 bis 4 darf der Empfänger die Daten nur für den Zweck verarbeiten, zu dessen 
'E 
c: Erfüllung sie ihm übermittelt wurden. 
~ 
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(6) Die Betroffenen haben das Recht, der Weitergabe ihrer Daten nach den Absätzen 1 und 2 zu 
widersprechen.... " 

Auf das Widerspruchsrecht sowie auf das Erfordernis der Einwilligung nach den Absätzen 3 
und 4 wird hiermit ausdrücklich hingewiesen. 

Das Widerspruchsrecht kann kostenlos wahrgenommen werden, muss jedoch spätestens drei Monate 
vor dem jeweiligen Ereignis beim Bürgermeister, Postfach 25 65, 50359 Erftstadt, schriftlich 
eingegangen oder zur Niederschrift beim Bürgerbüro, Bonner Str. 32, Erftstadt-Lechenich, erklärt 
sein. 

Erftstadt, den 16.02.2011 
D Bürgermeister 
In ertretung 

(Erner) 
Erster Beigeordneter 
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BEKANNT
der Stadt 

ErftstadtMACHUNG 
RWE Power AG; 

Industriekraftwerk Berrenrath in Hürth; 

Rahmenbetriebsplan mit UVP gemäß § 52 Abs. 2a BBergG für die Mit

verbrennung; 

erneute Auslegung und vorherige Bekanntmachung gemäß § 73 Abs. 3 

und 5 VwVfG NRW 


Die RWE Power AG, Stüttgenweg 2, 50935 Köln, hat für die Mitverbrennung von Klär
und Gärschlamm sowie von Flüssig- und Biobrennstoffen, die Zerkleinerung von Bio
brennstoffen und Braunkohlenfaserholz und den Einsatz von Spülwässern als Gleitmittel 
und Rückstandskalk zur Entschwefelung im Industriekraftwerk Berrenrath, Villenstraße, 
in 50354 Hürth, Gemarkung Berrenrath, Flur 5, Flurstücke 283/73, 383 und 388, die Zu
lassung eines Rahmenbetriebsplanes gemäß § 52 Abs. 2a BBergG in Verbindung mit § 
1 Nr. 9 der Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung bergbaulicher Vorhaben 
(UVP-V Bergbau) und § 16 BlmSchG eingereicht. 

Das Vorhaben wird hiermit gem. § 73 Abs. 5 VwVfG NRW bekannt gemacht. 

Der Antrag mit den zugehörigen Unterlagen liegt in der Zeit vom 

09.03.2011 bis 08.04.2011 

im Rathaus Erftstadt-Liblar, Holzdamm 10, Umwelt- und Planungsamt, 3. Etage, Zimmer 
325, zu folgenden Zeiten 

morgens: montags bis freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr 
nachmittags: montags, dienstags u. mittwochs von 12.30 bis 16.30 Uhr sowie 

donnerstags von 12.30 bis 17.00 Uhr 

zur allgemeinen Einsichtnahme öffentlich aus. 

Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann bis zwei Wochen 
nach Ablauf der Auslegungsfrist bei den Auslegungsstellen sowie bei der Bezirksregie
rung Arnsberg, Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW, Goebenstr. 25 in 44135 
Dortmund schriftlich oder zur Niederschrift Einwendungen vorbringen. Mit Ablauf der 
Einwendungsfrist, die am 26.04.2011 endet, sind alle Einwendungen ausgeschlossen, 
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die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen oder die das Verfahren ver
zögern. 
Alle bislang eingegangenen Einwendungen behalten Ihre Gültigkeit und brauchen 
nicht erneut vorgebracht zu werden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass Einwendungsschreiben an die Antragstellerin zur 

Stellungnahme weitergegeben werden. Auf Verlangen der Einwender werden deren 

Namen und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die Angaben nicht zur Beurteilung 

des Inhalts der Einwendungen erforderlich sind. 


Der Erörterungstermin gemäß § 73 Abs. 6 Satz 1 VwVfG NRW findet im Bürgerhaus der 

Stadt Hürth, im Römersaal an der Friedrich-Ebert-Str. 40, statt. Er beginnt am Mittwoch, 

dem 18.05.2011 um 9.00 Uhr (Einlass ab 8.00 Uhr). 

Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. Ein Recht zur Teilnahme haben neben den 

Vertretern der beteiligten Behörden und der Antragstellerin nur die Betroffenen sowie die 

Personen, deren Einwendungen form- und fristgerecht bei den Auslegungsstellen ein

gegangen sind. 

Die Teilnahmeberechtigung ist daher beim Einlass entsprechend nachzuweisen (Vorlage 

des Personalausweises). 

Es wird darauf hingewiesen, dass bei Ausbleiben eines Beteiligten auch ohne ihn ver

handelt und entschieden werden kann. Personen, die Einwendungen erhoben haben, 

können von dem Erörterungstermin durch öffentliche Bekanntmachung benachrichtigt 

werden. 

Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen kann durch die öffentliche Be

kanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zustellungen 

vorzunehmen sind. 


Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW 


Im Auftrag: 

gez. Herzog 


Erftstadt, den 2{. ;t. ''J. 0 1A. 

/ (Erner) 
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